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Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO)

Änderungen und Ergänzungen
Kernpunkte für die Saison 2018/2019 sind die Präzisierung der Influenza-Impfempfehlung, die 
HPV-Impfempfehlung für Jungen, eine Tabelle zur Tetanus-Postexpositionsprophylaxe sowie das 
Impfmanagement in der Arztpraxis.

N eben der Influenza A stellt 
auch die Influenza B in ein-
zelnen Saisons eine bedeu-

tende Krankheitslast in der Bevöl-
kerung dar. Quadrivalente Influen-
zaimpfstoffe (QIV) bieten in Sai-
sons, in denen Influenzaviren der 
nicht in trivalenten Impfstoffen 
(TIV) enthaltenen Influenza-B-Vi-
ruslinie (ko)zirkulieren, einen bes-
seren Schutz als trivalente Impf-
stoffe (TIV). Die Impfung gegen 
die saisonale Influenza sollte daher 
nunmehr generell mit einem QIV 
erfolgen, der die aktuelle, von der 
WHO empfohlene Antigenkombi-
nation enthält.

 Trotz niedriger Impfquoten kön-
nen durch die Verwendung von 
QIV im Vergleich zu TIV in 
Deutschland pro Saison (gemäß 
Transmissionsmodellierung) durch-
schnittlich ca. 182 000–388 000 zu-
sätzliche Arztkonsultationen ver-

hindert werden; je nachdem, ob ei-
ne partielle Kreuzprotektion vor-
liegt oder nicht (d. h. ob die im TIV 
enthaltende B-Linie eine partielle 
Effektivität auch gegen die nicht im 
TIV enthaltene – aber im QIV inte-
grierte – B-Linie hat). 

In einer Sensitivitätsanalyse 
mit konservativeren Annahmen 
zur Stärke des Herdenschutzes 
(phänomenologische Transmissi-
onsdynamik) ergeben sich Zahlen 
von 53 500 respektive 108 300 zu-
sätzlich verhinderten Arztkonsul-
tationen pro Saison (jeweils mit 
bzw. ohne Annahme einer Kreuz-
protektion). Es ist schwierig ein-
zuschätzen, wie viel stationäre 
Behandlungsfälle durch die QIV-
Impfung pro Saison zusätzlich 
verhindert werden. Man geht je-
doch von mindestens 1 000 aus 
(2). Der Vierfachimpfstoff ist ab 
der Impfsaison 2018/2019 eine 

Pflichtleistung der gesetzlichen 
Krankenversicherung.

HPV 
Im Juni wurde die Impfung gegen 
HPV für Jungen im Alter von 9–14 
Jahren empfohlen, eine Nachhol-
impfung soll bis zum Alter von 17 
Jahren erfolgen. Die Empfehlung für 
die HPV-Impfung von Mädchen 
bleibt unverändert bestehen. Das 
Impfziel ist die Reduktion der 
Krankheitslast durch HPV-assoziier-
te Tumoren. Die ausführliche wis-
senschaftliche Begründung zur neu-
en Impfempfehlung findet sich im 
Epidemiologischen Bulletin des RKI 
(3) und im Deutschen Ärzteblatt (4).

Tetanus
Die Tabelle zur postexpositionellen 
Tetanus-Immunprophylaxe wurde 
verändert. Der Nutzer soll so einfa-
cher und schneller entscheiden 
können, ob im Rahmen der Wund-
versorgung eine postexpositionelle 
Tetanus-Prophylaxe notwendig ist. 
Wenn dies der Fall ist, soll leichter 
ersichtlich sein, ob eine Impfung 
ausreicht oder auch eine Immun-
globulingabe angezeigt ist. Die Ta-
belle unterscheidet verschiedene 
Wundkategorien und gibt (unter 
Berücksichtigung des Impfstatus 
und der Zeit seit der letzten Imp-
fung) Empfehlungen zur Tdap-
Impfung oder Tetanus-Immunglo-
bulingabe. Da auch von Bagatell-
verletzungen (z. B. bei der Garten-
arbeit) eine Tetanusgefahr ausgeht, 
hat die STIKO entschieden, bei 
Personen mit sauberen beziehungs-
weise geringfügigen Wunden, die 
ungeimpft sind oder deren Impfsta-
tus unbekannt ist, eine Tetanus-Im-
mugobulingabe zu empfehlen. Wie 
bei Personen verfahren werden 
soll, deren Grundimmunisierung 
begonnen wurde, jedoch noch nicht 

TABELLE

Umsetzung der sequenziellen Pneumokokken-Indikationsimpfung  
ab dem Alter von 2 Jahren unter Berücksichtigung des bisherigen Impfstatus

*PPSV23 (23-valenter Polysaccharid-Impfstoff) kann frühestens 2 Monate nach der PVC13-Impfung 
(13-valenter Konjugatimpfstoff) gegeben werden (z. B. bei Impfung vor geplanter immunsuppressiver Therapie); 

ein längerer Abstand von 6–12 Monaten ist immunologisch günstiger.

Impfstatus

Keine Impfung

PCV13

PCV7 oder PCV10

PPSV23 
vor <6 Jahren

PPSV23 
vor ≥6 Jahren

PCV13 + PPSV23

Empfohlenes Impfschema  
für die sequenzielle Impfung

1. Impfung

PCV13

PPSV23 im  
Abstand von 
6–12 Monaten

PCV13

PCV13 im  
Abstand von 
12 Monaten

PCV13

Entfällt

2. Impfung

PPSV23 im Abstand  
von 6–12 Monaten*

Entfällt

PPSV23 im Abstand  
von 6–12 Monaten*

PPSV23 im Abstand von 
6 Jahren zur vorangegan-
genen PPSV23-Impfung

PPSV23 im Abstand  
von 6–12 Monaten*

Entfällt

PPSV23-Wiederholungsimpfung im 
Abstand von mindestens 6 Jahren 
zur letzten PPSV23-Impfung 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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abgeschlossen ist, wird in der Fuß-
note 4 erörtert. 

Eine postexpositionelle Impfung 
sollte am Tag der Wundversorgung 
durchgeführt werden – eine Imp-
fung ist aber nur sinnvoll, wenn der 
Abstand zur vorangegangenen Imp-
fung mindestens 28 Tage beträgt. 
Die Gabe des Tetanusimmunglobu-
lins bei nicht sauberen und/oder 
nicht geringfügigen Wunden sollte 
aber auf jeden Fall erfolgen.

Unabhängig von der Art der 
Wunde oder dem Zeitraum seit der 
letzten Impfung ist jedoch keine 
 Tetanus-Immunglobulingabe mehr 
empfohlen, wenn eine Grundimmu-
nisierung mit ≥ 3 Impfstoffdosen 
dokumentiert ist. 

Impfmanagement in Arztpraxis
 Ein in Arztpraxen und anderen me-
dizinischen Einrichtungen gut etab-
liertes Impfmanagement leistet ei-
nen wichtigen Beitrag dazu, Imp-
fungen als integralen Bestandteil 
der Gesundheitsvorsorge zu veran-
kern. Es wurde daher der neue Ab-
schnitt „Impfmanagement in der 
Arztpraxis“ integriert. Das Kapitel 
gibt hilfreiche Hinweise zu der Nut-
zung von Patientenkontakten und 
einem Einladungssystem, den orga-
nisatorischen Abläufen in der Pra-
xis, den Aufgaben des Praxisperso-
nals, der Lagerung von Impfstoffen 
sowie der Impfstoffvorbereitung 
und der Injektion von Impfstoffen. 

 Migranten und Asylsuchende 
Der „Impfempfehlungen für Aus-
siedler, Flüchtlinge oder Asylsu-
chende in Gemeinschaftsunterkünf-
ten“ wurden überarbeitet. Grund-
sätzlich sollen Asylsuchende ge-
nauso geimpft sein wie die in 
Deutschland lebende Bevölkerung. 
Da viele Asylsuchende bei Ankunft 
in Deutschland nicht im Besitz ei-
nes Impfpasses sind und Aspekte 
der Unterbringung in Gemein-
schaftsunterkünften hinzukommen, 
ist eine Priorisierung von Impfun-
gen während des Erstkontakts in 
den Erstaufnahmeeinrichtungen oft-
mals notwendig.

 Es wird das Vorgehen beim Imp-
fen von Asylsuchenden in Erstauf-
nahmeeinrichtungen erörtert und 
Impfempfehlungen für die dort tä-

tigen Mitarbeiter gegeben. Eine 
neue Tabelle führt die Impfungen 
auf, die bei Personen mit unkla-
rem Impfstatus prioritär in Abhän-
gigkeit vom Alter durchgeführt 
werden sollen. Neben den alters-
entsprechenden Empfehlungen wer-
den Indikationsimpfungen für 
Schwangere, Personen ab 60 Jah-
ren sowie für Kinder und Erwach-
sene mit chronischen Krankheiten 
aufgeführt. 

Am späteren Aufenthaltsort sol-
len die niedergelassenen Ärzte oder 
der ÖGD die Grundimmunisierung 
vervollständigen beziehungsweise 
neue Impfserien altersentsprechend 
auf Basis der Nachholimpfempfeh-
lungen einleiten. 

Impfkalender
Die obere Altersgrenze für die 
zweite Tdap-Auffrischimpfung und 
die erste Poliomyelitis-Auffrisch-
impfung ist von 17 auf 16 Jahre 
 herabgesetzt worden. Hintergrund 
für diese Entscheidung ist, dass die 
erste Auffrischimpfung im Alter 
von 5–6 Jahren erfolgen soll und 
nach den STIKO-Empfehlungen 
regelmäßige Tdap-Auffrischimp-
fungen in einem 10-jährigen Ab-
stand vorgesehen sind. Man möch-
te somit verhindern, dass empfeh-
lungsgerecht geimpfte Jugendli-
che, die sich im Alter von 17 Jah-
ren mit einer frischen Wunde ärzt-
lich vorstellen und somit die 
10-Jahres-Frist überschritten ha-
ben, eine postexpositionelle Teta-
nusimpfung benötigen.

 Da die zweite Tdap-Auffrisch-
impfung und die erste Poliomyelitis-
Auffrischimpfung in der Regel durch 
Applikation eines Tdap-IPV-Impf-
stoffs erfolgen, wurde entschieden, 
auch die Altersspanne für die Polio-
myelitis-Auffrischimpfung anzupas-
sen. Der Impfkalender enthält daher 
jetzt neben der Spalte für die Alters-
gruppe 15–16 Jahre noch eine Spalte 
für das Alter 17 Jahre. Damit wird 
eindeutig dargestellt, welche Imp-
fungen bis zum 18. Geburtstag nach-
geholt werden sollen. Die Änderun-
gen der Altersgrenze wurden auch in 
den Tabellen für die Nachholimpfun-
gen von Kindern < 12 Monate und 
von Kindern von 12 Monaten bis 
< 5 Jahre berücksichtigt.

Neu ist eine Tabelle zur sequen-
ziellen Pneumokokkenimpfung bei 
bereits vorgeimpften Patienten: Für 
Patienten ab 2 Jahren mit Immunde-
fizienz/-suppression sowie Patien-
ten mit anatomischen und fremd -
körperassoziierten Risikofaktoren 
(z. B. Cochlea-Implantat) wird zum 
Schutz vor einer Pneumokokken-
Meningitis die sequenzielle Impfung 
mit dem 13-valenten Konjugatimpf-
stoff (PCV13), gefolgt von der Imp-
fung mit dem 23-valenten Poly-
saccharidimpfstoff (PPSV23), emp-
fohlen. Außerdem sollen Kinder und 
Jugendliche im Alter von 2–15 Jah-
ren mit chronischen Krankheiten ei-
ne sequenzielle Impfung erhalten.

Sonstige Änderungen
Das Kapitel „Impfkomplikation 
und deren Meldung“ wurde mit ei-
nem Abschnitt zum „Impfschaden 
und Anerkennung von Impfschäden 
im Sinne des IfSG“ ergänzt. 

Berichtigt wurden die „Empfeh-
lungen zu Nachholimpfungen“ für 
Kinder von 12 Monaten bis < 5 Jah-
re“: Werden die 5- und 6-fach-
Impfstoffe nach dem 3-Dosen-Impf-
schema verwendet, variiert der Min-
destabstand zwischen der 1. und der 
2. Impfstoffdosis in Abhängigkeit 
vom verwendeten Impfstoff. Für 
Infanrix hexa® und Hexyon® lautet 
das 3-Dosen-Impfschema 0–2–6 
Monate und für Vaxelis® und Infan-
rix-IPV+Hib® 0–1–6 Monate; für 
Pentavac® gibt es kein zugelassenes 
3-Dosen-Impfschema. 

Um diesem Umstand Rechnung 
zu tragen und um auch den empfoh-
lenen Mindestabstand von 8 Wo-
chen bei der 2-maligen Pneumo-
kokken-Nachholimpfung zu be-
rücksichtigen, wurde in der Tabelle 
9B der Mindestabstand auf 1–2 
Monate korrigiert. 
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Zusatzmaterial Heft 37, zu:

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO)

Änderungen und Ergänzungen
Kernpunkte sind die Präzisierung der Influenza-Impfempfehlung, die HPV-Impfempfehlung für Jungen, eine neue  
Tabelle zur Tetanus-Postexpositionsprophylaxe, die Ergänzung der neu ausgewiesenen FSME-Risikogebiete sowie 
das Impfmanagement in der Arztpraxis.
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